RzF

Rechtsprechung
zur Flurbereinigung

RzF -7 -zu § 110 FlurbG

RzF -7 -zu § 110 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Manchen, Urteil vom 05.07.1979 - 13.A - 98/79

Leitsatze

1 Die 6ffentliche Bekanntmachung des Flurbereinigungsbeschlusses erfalt auch solche
. Beteiligte, die nicht in der Flurbereinigungsgemeinde oder angrenzenden Gemeinden
wohnen.

Aus den Grunden

Das Flurbereinigungsgesetz hat die 6ffentliche Bekanntmachung des Flurbereinigungsbeschlusses
zugelassen, weil es ohne langwierige Ermittlungen in der Regel nicht mdglich ist, alle Beteiligten (§ 10 FlurbG
) bereits vor der Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens festzustellen oder zu ermitteln. Die 6ffentliche
Bekanntmachung des Flurbereinigungsbeschlusses erfat mithin auch solche Beteiligte, die nicht in der
Flurbereinigungsgemeinde oder in den angrenzenden Gemeinden (§ 110 FlurbG) wohnen. Dal8 deren Rechte
nicht in unzuldssiger Weise beeintrachtigt werden, daflr hat der Gesetzgeber in § 134 Absatz 2 und Absatz 3
FlurbG sorge getragen; danach missen verspatet erhobene Rechtsmittel bei unverschuldeter Versaumung
der Frist nachtraglich zugelassen werden, wenn diese unverzlglich nach Beseitigung des Hindernisses
nachgeholt werden.

Ausgabe: 08.03.2026 Seite 1 von 1



	RzF - 7 - zu § 110 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


